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Erste Satzung zur Änderung der studiengangspezifischen Studien- und Prüfungsordnung für 

den Masterstudiengang Elektromobilität  

der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Vom 22. März 2023. 

 

 

Auf Grund des §§ 13 Absatz 1 Satz 1, 67a Absatz 2 Nr. 3 a), 77 Absatz 2 des Hochschulgesetzes 

des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2021 (GVBl. LSA 

368, 369) hat die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg folgende Satzung erlassen: 

 

Artikel 1 

Änderung der studiengangspezifischen Studien- und Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Elektromobilität 

der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Die Studiengangspezifischen Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elekt-

romobilität der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Elektrotechnik und Informations-

technik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 29. April 2020, Amtl. Bekanntma-

chung-Nr. 10/2020 vom 30.04.2020, wird wie folgt geändert:  

 

1. zu § 4 Zulassungsvoraussetzungen: § 4 Absatz 4 wird neu wie folgt gefasst:  

„(4) K: Abweichend von Absatz 3 wird von der besonderen Eignung ausgegangen, wenn bei 

Studierenden der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt zwar noch nicht vorliegt, aber bis 

zum vollständigen erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Bachelorstudienganges nicht mehr 

Leistungen als im Umfang von 30 CP offen sind und die auf Basis der ausgewiesenen CP-Zahl 

ermittelte Durchschnittsnote der Prüfungsleistungen mindestens 2,7 beträgt. 



  

  

 

Bewerberinnen und Bewerbern ohne Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses 

werden unter Vorbehalt zeitlich befristet immatrikuliert gemäß der jeweils geltenden Fassung 

der Ordnung zur Organisation des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens für Master-Studien-

gänge der OVGU.“ 

2. zu § 4 Zulassungsvoraussetzungen: Zur Konkretisierung der ASPO wird ein Absatz 8 wie 

folgt ergänzt: 

„(8) K: Eine Zulassung nach § 4 Absatz 2 b) ist nur zulässig, wenn in den ausgewiesenen Kom-

petenzbereichen insgesamt nicht mehr als 10 CP fehlen. Die Zulassung kann dann mit entspre-

chenden Auflagen verbunden sein.“ 

3. zu § 7 Studienaufbau:  

In § 7 Absatz 3 (K) wird in Satz 3 die Angabe „(60 CP)“ durch die Angabe „(30 CP)“ ersetzt. 

Artikel 2  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fakultätsräte der Fakultät für Elektrotechnik und In-

formationstechnik sowie der Fakultät für Maschinenbau vom 01. März 2023 und der Stellung-

nahme des Senats der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 22. März 2023. 

 

Magdeburg, 22. März 2023 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan 

Rektor 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 


